
ZBB 2004, 513
VerbrKrG §§ 4, 6 Abs. 2 Nr. 1, 2
Zinsermäßigung bei geheiltem formnichtigen Verbraucherdarlehen – „Blättersammlung“

OLG Karlsruhe, Urt. v. 24.09.2003 – 6 U 52/03, NJW-RR 2004, 1497

Leitsatz:

Selbst wenn der Formmangel wegen Fehlens der Einheitlichkeit einer aus getrennten Blättern bestehenden
Darlehensvertragsurkunde nach § 6 Abs. 2 № 1 VerbrKrG (Empfang des Darlehens) geheilt ist, ermäßigt sich
der vereinbarte Zinssatz nach § 6 Abs. 2 № 2 VerbrKrG auf den gesetzlichen Zinssatz von 4 %, da die
Rechtsfolgen dieser Vorschrift auch in jedem Falle der Heilung eines formnichtigen Vertrags eintreten.
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